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Betrifft: Rechtsvorschriften über Blasphemie und Verunglimpfung von Religionen

In mehreren Mitgliedstaaten gelten Rechtsvorschriften über Blasphemie und Verunglimpfung von 
Religionen, in denen Sanktionen, die von Geldstrafen bis hin zu einer Freiheitsstrafe reichen, 
vorgesehen sind.

Das Vorhandensein dieser Rechtsvorschriften in der EU legitimiert deren Anwendung in Ländern, in 
denen für solche Straftaten die Todesstrafe verhängt wird.

Der Europarat, die Venedig-Kommission und das Europäische Parlament haben Kritik an 
Blasphemiegesetzen geäußert und die Entkriminalisierung solcher Straftaten befürwortet.

Anlässlich des Forums des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen zum Thema Diffamierung 
von Religionen im Jahr 2010 erklärte der Vertreter der EU, dass das Konzept der Diffamierung nicht 
in den Geltungsbereich der Menschenrechte fallen sollte, da es in Widerspruch zu dem Recht auf 
freie Meinungsäußerung steht.

1. Vertritt die Kommission die Auffassung, dass diese Rechtsvorschriften mit den in den Verträgen 
und in der Charta der Grundrechte verankerten grundlegenden Werten der EU vereinbar sind?

2. Wie gedenkt die Kommission dafür zu sorgen, dass die freie Meinungsäußerung, die Würde und 
die Achtung der Menschenrechte nicht durch Rechtsvorschriften über Blasphemie und 
Verunglimpfung von Religionen eingeschränkt werden?

3. Wird sie die Mitgliedstaaten, in denen Rechtsvorschriften über Blasphemie und Verunglimpfung 
von Religionen nach wie vor in Kraft sind, auffordern, diese Straftaten zu entkriminalisieren?


